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GZ:  BA 54-FR 2444-2023/0001 (Bitte stets angeben) 31.03.2023
2023/0295507

Erlass einer Allgemeinverfügung bezüglich der Vergütungsanzeigen zum
Meldestichtag 31.12.2022 aufgrund grundlegend überarbeiteter EBA-
Leitlinien

Anlagen: 1

Allgemeinverfügung

I. Hiermit ordne ich die Abgabe der folgenden Anzeigen gegenüber
der Deutschen Bundesbank an:

1. Gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 5 KWG haben CRR-Kreditinstitute, die
bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c KWG sind und unter unmittelba-
rer Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stehen
(Less Significant Institution – LSIs), die Informationen, die für einen Ver-
gleich der Vergütungstrends und -praktiken im Sinne des Artikels 75
Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU1 erforderlich sind, zum Melde-
stichtag 31.12.2022 bis zum 31.08.2023 anzuzeigen. Der Vergleich um-
fasst auch die Vergütungstrends und -praktiken in Bezug auf die Mit-
glieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans. In Institutsgruppen im
Sinne des § 10a Absatz 1 Satz 1 KWG hat das übergeordnete Unterneh-

1 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wert-
papierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20
vom 25.1.2017, S. 1; L 203 vom 26.6.2020, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2034
(ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64) geändert worden ist.
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men die Angaben auf zusammengefasster Basis einzureichen, sofern der
Gruppe mindestens ein bedeutendes Institut im Sinne des § 1 Absatz 3c
KWG angehört und es sich bei dem übergeordneten Unternehmen um
das EU-Mutterinstitut handelt. CRR-Kreditinstitute, denen ein Unter-
nehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums übergeordnet ist, haben die Angaben auf Einzelinstitutsebene
oder teilkonsolidierter Basis einzureichen, sofern das CRR-Kreditinstitut
bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c KWG ist oder der Unterkonsoli-
dierungsgruppe mindestens ein bedeutendes CRR-Kreditinstitut im Sin-
ne des § 1 Absatz 3c KWG angehört. Die Anzeige hat unter Verwendung
der Formulare R 01.00, R 02.00, R 03.00, R 05.00, R 09.00, R 10.00, R
11.00, R 12.00.a, R 12.00.b entsprechend der Vorgaben unter II. zu erfol-
gen.

2. Gemäß § 24 Absatz 3b KWG haben

 CRR-Kreditinstitute, die bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c
KWG sind und die gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EU) Nummer 1024/20132 unter der Aufsicht der Eu-
ropäischen Zentralbank stehen (Significant Institutions - SIs),
sowie

 übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe, der ein gemäß § 1 Absatz 3c KWG bedeutendes CRR-
Kreditinstitut angehört,

die Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -
praktiken im Sinne des Artikels 75 Absatz 1 und 2 der Richtlinie
2013/36/EU erforderlich sind, zum Meldestichtag 31.12.2022 bis zum
31.08.2023 anzuzeigen. Der Vergleich umfasst auch die Vergütungs-
trends und -praktiken in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans. In Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder ge-
mischten Finanzholding-Gruppen hat das übergeordnete Unternehmen
die Angaben auf zusammengefasster Basis einzureichen, sofern es sich
bei dem übergeordneten Unternehmen um das EU-Mutterinstitut, die
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder die gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft handelt. Sofern dem übergeordneten
Unternehmen ein EU-Mutterinstitut, eine EU-

2 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentral-
bank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63; L 218 vom 19.8.2015, S. 82).
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Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem anderen Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums übergeordnet ist, hat das übergeordnete
Unternehmen mit Sitz im Inland die Angaben auf teilkonsolidierter Basis
einzureichen, sofern der Unterkonsolidierungsgruppe mindestens ein
bedeutendes CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3c
KWG angehört. Die Anzeige hat unter Verwendung der Formulare
R 01.00, R 02.00, R 03.00, R 05.00, R 09.00, R 10.00, R 11.00, R 12.00.a, R
12.00.b entsprechend der Vorgaben unter II. zu erfolgen.

3. Gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 6 KWG haben CRR-Kreditinstitute, die
unter unmittelbarer Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht stehen (Less Significant Institution – LSIs), die Informatio-
nen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich
mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 75 Absatz 3 der Richtli-
nie 2013/36/EU, die für eine aggregierte Veröffentlichung durch die Eu-
ropäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind, zum Meldestichtag
31.12.2022 bis zum 31.08.2023 anzuzeigen. In Institutsgruppen im Sinne
des § 10a Absatz 1 Satz 1 KWG hat das übergeordnete Unternehmen die
Angaben auf zusammengefasster Basis einzureichen, sofern es sich bei
dem übergeordneten Unternehmen um das EU-Mutterinstitut handelt.
CRR-Kreditinstitute, die nachgeordnetes Unternehmen eines EU-
Mutterinstituts, einer EU-Finanzholdinggesellschaft oder einer gemisch-
ten EU-Finanzholdinggesellschaft sind, sind von der Anzeige ausge-
nommen. Die Anzeige hat unter Verwendung der Formulare R 04.00.a, R
04.00.b, R 04.00.c entsprechend der Vorgaben unter II. zu erfolgen.

4. Gemäß § 24 Absatz 3b KWG haben

 CRR-Kreditinstitute, die gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2
der Verordnung (EU) Nummer 1024/20133 unter der Aufsicht der
Europäischen Zentralbank stehen (Significant Institutions - SIs),

 übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe, der ein gemäß § 1 Absatz 3c KWG bedeutendes CRR-
Kreditinstitut angehört, sowie

3 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentral-
bank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63; L 218 vom 19.8.2015, S. 82).
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 Kreditinstitute gemäß § 53 Absatz 1 KWG, die das Einlagenge-
schäft nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 KWG betreiben,

die Informationen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- o-
der Aufsichtsorgans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung
von jährlich mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 75 Absatz 3
der Richtlinie 2013/36/EU, die für eine aggregierte Veröffentlichung
durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind, zum
Meldestichtag 31.12.2022 bis zum 31.08.2023 anzuzeigen. In Instituts-
gruppen, Finanzholding-Gruppen oder gemischten Finanzholding-
Gruppen hat das übergeordnete Unternehmen die Angaben auf zu-
sammengefasster Basis einzureichen, sofern es sich bei dem übergeord-
neten Unternehmen um das EU-Mutterinstitut, die EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder die gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft handelt. CRR-Kreditinstitute, die nach-
geordnetes Unternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-
Finanzholdinggesellschaft sind, sind von der Anzeige ausgenommen.
Die Anzeige hat unter Verwendung der Formulare R 04.00.a, R 04.00.b, R
04.00.c entsprechend der Vorgaben unter II. zu erfolgen.

5. Gemäß § 24 Absatz 3b KWG haben CRR-Kreditinstitute, deren Eigentü-
mer, Anteilseigner, Mitglieder oder Träger einen Beschluss über die Billi-
gung eines höheren Höchstwerts für die variable Vergütung gemäß §
25a Absatz 5 Satz 2 und 5 KWG gefasst haben, die Informationen, die
für die Zwecke des Artikels 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2
Spiegelstrich 5 der Richtlinie 2013/36/EU erforderlich sind, zum Melde-
stichtag 31.12.2022 bis zum 31.08.2023 auf Einzelinstitutsebene anzu-
zeigen. Die Anzeige hat unter Verwendung des Formulars R 07.00 ent-
sprechend der Vorgaben unter II. zu erfolgen.

II. Gemäß § 1 Absatz 4 Satz 1 AnzV sind die Anzeigen unter I. elektro-
nisch im XBRL-Format (Extensible Business Reporting Language) ab-
zugeben und im Extranet der Deutschen Bundesbank hochzuladen.
Gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 AnzV finden sich nähere Bestimmungen
zum elektronischen Einreichungsweg einschließlich der zu verwen-
denden Taxonomien auf der Homepage der Deutschen Bundesbank.

III. Aufgrund der unter I. Ziffern 1 - 4 angeordneten Anzeigen findet
§ 9a Absatz 1 und 2 AnzV für den Meldestichtag 31.12.2022 keine
Anwendung.
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Anlage: Anzeigenformulare als Leseversion
Dokument „Formulare CRD Vergütungsanzeigen“

Begründung:
I. Seit dem 31. Dezember 2022 sind die überarbeiteten Leitlinien

zu den Vergütungsanzeigen nach der Richtlinie 2013/36/EU
(EBA/GL/2022/06 und EBA/GL/2022/08) der European Banking Authority
(EBA) anzuwenden. Hierbei handelt es sich um die „Leitlinien für den Ver-
gleich der Vergütungspraktiken, des geschlechtsspezifischen Lohngefälles
und der gebilligten höheren Höchstwerte für das Verhältnis gemäß der
Richtlinie 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06)“ und die „Leitlinien zur Datenerfas-
sung im Hinblick auf Personen mit hohem Einkommen gemäß der Richtlinie
2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)“. Damit
lösen diese Leitlinien die bisherigen Leitlinien für den Vergütungsvergleich
(EBA/GL/2014/08) und die Leitlinien zur Datenerfassung im Hinblick auf
Personen mit hohem Einkommen (EBA/GL/2014/07) ab. Die Aufsichtsbe-
hörden sind verpflichtet, die in diesen Leitlinien genannten Informationen in
der darin vorgegebenen Form und dem darin vorgegebenen Umfang zu
erheben und in dem von der EBA geforderten Format an diese weiterzuge-
ben. Die EZB überträgt den nationalen Aufsichtsbehörden die Einholung der
Informationen von den unter ihrer Aufsicht stehenden Instituten.

Vor diesem Hintergrund sind dementsprechende Anpassungen hinsichtlich
der Anzeigepflichten gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 5 und 6 KWG in Ver-
bindung mit § 9a AnzV sowie zu neuen Anzeigeerfordernissen geplant. Da
der Gesetzgebungsprozess zur Anpassung des Kreditwesengesetzes (KWG)
und der Anzeigenverordnung (AnzV) voraussichtlich nicht rechtzeitig zu den
von der EBA vorgesehenen Meldefristen abgeschlossen werden kann, erlas-
se ich die vorliegende Allgemeinverfügung.

1. Gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 5 KWG hat ein CRR-Kreditinstitut, das
ein bedeutendes Institut im Sinne des § 1 Absatz 3c KWG ist, der Auf-
sichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank jährlich die Informatio-
nen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken im
Sinne des Artikels 75 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU erforder-
lich sind, anzuzeigen. Der Vergleich umfasst auch die Vergütungstrends
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und -praktiken in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans.

Die Deutsche Bundesbank führt seit 2010 diese jährlichen Erhebungen
unter den deutschen Instituten durch. Vormals wurden die jeweils be-
troffenen Institute durch die Deutsche Bundesbank angeschrieben und
zur Anzeige aufgefordert. Die der Anzeige zugrundeliegenden Formula-
re wurden von der EBA im Jahr 2022 grundlegend überarbeitet und er-
weitert. Diese umfassen nun neben den Informationen zur Anzahl und
Vergütung der Mitarbeitenden sowie der Risikoträger und Risikoträge-
rinnen auch solche zur Anwendung von Erleichterungen im Sinne von §
1 Absatz 3 Nummer 2 sowie § 18 Absatz 1 Satz 3 InstitutsVergV. Vor die-
sem Hintergrund sind dementsprechende Anpassungen hinsichtlich der
Anzeigepflichten gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 5 KWG in Verbindung
mit § 9a AnzV geplant.

Der Gesetzgebungsprozess zur Anpassung des KWG und der AnzV wird
voraussichtlich nicht rechtzeitig zu den von der EBA vorgesehenen Mel-
defristen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Jedoch sind die nationalen
Aufseher verpflichtet, bis zum 31.10.2023 die in den Leitlinien vorgege-
benen Informationen für den Vergleich der Vergütungstrends und -
praktiken an die EBA weiterzugeben. Aufgrund dessen fordere ich CRR-
Kreditinstitute, die bedeutend gemäß § 1 Absatz 3c KWG sind und deren
Aufsichtsbehörde die Bundesanstalt ist, zur Abgabe der jährlichen An-
zeige zum Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken auf. Die An-
ordnung gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 5 KWG erfolgt somit gegen-
über Less Significant Institutions (LSIs), die bedeutend gemäß § 1 Absatz
3c KWG sind. In Institutsgruppen im Sinne des § 10a Absatz 1 Satz 1
KWG hat das übergeordnete Unternehmen die Angaben auf zusam-
mengefasster Basis einzureichen, sofern der Gruppe mindestens ein be-
deutendes Institut im Sinne des § 1 Absatz 3c KWG angehört und es
sich bei dem übergeordneten Unternehmen um das EU-Mutterinstitut
handelt. CRR-Kreditinstitute, denen ein Unternehmen mit Sitz in einem
anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums übergeordnet
ist, haben die Angaben auf Einzelinstitutsebene oder teilkonsolidierter
Basis einzureichen, sofern das CRR-Kreditinstitut bedeutend im Sinne
des § 1 Absatz 3c KWG ist oder der Unterkonsolidierungsgruppe min-
destens ein bedeutendes CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3c
KWG angehört.

Ein Institut ist u.a. bedeutend gemäß § 1 Absatz 3c KWG, wenn seine Bi-
lanzsumme im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten vier
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abgeschlossenen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro überschritten hat, es
als potentiell systemrelevant im Sinne des § 12 KWG eingestuft wurde
oder es sich um ein Finanzhandelsinstitut gemäß § 25f Absatz 1 KWG
handelt.

Die Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -
praktiken erforderlich sind, sind im Extranet der Deutschen Bundesbank
zum Meldestichtag 31.12.2022 bis zum 31.08.2023 hochzuladen. Die An-
zeige hat unter Verwendung der Formulare R 01.00, R 02.00, R 03.00, R
05.00, R 09.00, R 10.00, R 11.00, R 12.00.a, R 12.00.b zu erfolgen, welche
als Anlage im Leseformat angefügt sind.

2. Gemäß § 24 Absatz 3b KWG können die Bundesanstalt und die Deutsche
Bundesbank Instituten oder Arten oder Gruppen von Instituten zusätzli-
che Anzeige- und Meldepflichten auferlegen, insbesondere um vertief-
ten Einblick in die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der In-
stitute, deren Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung
und in die Fähigkeiten der Mitglieder der Organe des Instituts zu erhal-
ten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt und der
Deutschen Bundesbank erforderlich ist. Zusätzliche Anzeige- und Mel-
depflichten nach Satz 1 dürfen nur auferlegt werden, wenn die Anord-
nung für den Zweck, für den die Angaben erforderlich sind, verhältnis-
mäßig ist und die verlangten Angaben nicht schon vorhanden sind.

Die Deutsche Bundesbank führt seit 2010 die jährlichen Erhebungen
über Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -
praktiken im Sinne des Artikels 75 Absatz 1 und 2 der Richtlinie
2013/36/EU erforderlich sind, unter den deutschen Instituten durch.
Vormals wurden die jeweils betroffenen Institute durch die Deutsche
Bundesbank angeschrieben und zur Anzeige aufgefordert. Die der An-
zeige zugrundeliegenden Formulare wurden von der EBA im Jahr 2022
grundlegend überarbeitet und erweitert. Diese umfassen nun neben
den Informationen zur Anzahl und Vergütung der Mitarbeitenden sowie
der Risikoträger und Risikoträgerinnen auch solche zur Anwendung von
Erleichterungen im Sinne von § 1 Absatz 3 Nummer 2 sowie § 18 Absatz
1 Satz 3 InstitutsVergV. Vor diesem Hintergrund sind dementsprechende
Anpassungen hinsichtlich der Anzeigepflichten gemäß § 24 Absatz 1a
Nummer 5 KWG in Verbindung mit § 9a AnzV geplant.

Der Gesetzgebungsprozess zur Anpassung des KWG und der AnzV wird
voraussichtlich nicht rechtzeitig zu den von der EBA vorgesehenen Mel-
defristen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Jedoch sind die Aufseher
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verpflichtet, bis zum 31.10.2023 die in den Leitlinien vorgegebenen In-
formationen für den Vergleich der Vergütungstrends und -praktiken an
die EBA weiterzugeben. Dies macht es notwendig, dass ich bestimmten
Instituten oder Arten oder Gruppen von Instituten zusätzliche Anzeige-
pflichten auferlege.

Daher fordere ich

 CRR-Kreditinstitute, die bedeutend im Sinne des § 1 Absatz 3c
KWG sind und die zugleich gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterab-
satz 2 der Verordnung (EU) Nummer 1024/2013 unter der Auf-
sicht der Europäischen Zentralbank stehen (Significant Instituti-
ons - SIs), sowie

 übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe, der ein gemäß § 1 Absatz 3c KWG bedeutendes CRR-
Kreditinstitut angehört,

zur Abgabe der Anzeige über Informationen auf, die für einen Vergleich
der Vergütungstrends und -praktiken im Sinne des Artikels 75 Absatz 1
und 2 der Richtlinie 2013/36/EU erforderlich sind. Der Vergleich umfasst
auch die Vergütungstrends und -praktiken in Bezug auf die Mitglieder
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans. In Institutsgruppen, Finanzhol-
ding-Gruppen oder gemischten Finanzholding-Gruppen hat das über-
geordnete Unternehmen die Angaben auf zusammengefasster Basis
einzureichen, sofern es sich bei dem übergeordneten Unternehmen um
das EU-Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder die
gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft handelt. Sofern dem
übergeordneten Unternehmen ein EU-Mutterinstitut, eine EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem anderen Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums übergeordnet ist, hat das übergeordnete
Unternehmen mit Sitz im Inland die Angaben auf teilkonsolidierter Basis
einzureichen, sofern der Unterkonsolidierungsgruppe mindestens ein
bedeutendes CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3c
KWG angehört.

Ein Institut ist bedeutend gemäß § 1 Absatz 3c KWG, wenn seine Bilanz-
summe im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten vier
abgeschlossenen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro überschritten hat, es
eine der Bedingungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Ver-
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ordnung (EU) Nummer 1024/2013 erfüllt, es als potentiell systemrele-
vant im Sinne des § 12 KWG eingestuft wurde oder es sich um ein Fi-
nanzhandelsinstitut gemäß § 25f Absatz 1 KWG handelt.

Die Informationen, die für einen Vergleich der Vergütungstrends und -
praktiken erforderlich sind, sind im Extranet der Deutschen Bundesbank
zum Meldestichtag 31.12.2022 bis zum 31. August 2023 hochzuladen.
Die Anzeige hat unter Verwendung der Formulare R 01.00, R 02.00, R
03.00, R 05.00, R 09.00, R 10.00, R 11.00, R 12.00.a, R 12.00.b zu erfolgen,
welche als Anlage im Leseformat angefügt sind.

Die Anordnung der Anzeigepflicht erfolgt, um einen vertieften Einblick
in die Entwicklung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung zu erhalten.
Die Datenerhebung ist unter anderem ein Werkzeug, um sich einen
Überblick zu verschaffen, ob es einen Trend zu Fehlentwicklungen bei
der Vergütungspolitik in Instituten geben könnte, durch welchen die
ordnungsgemäße Geschäftsführung von Instituten gefährdet sein könn-
te. So ist die Vergütung gerade auch wichtiger Bestandteil eines wirksa-
men Risikomanagements im Sinne des § 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 6
KWG.

Die Aufsichtsbehörden sind verpflichtet, die in den Leitlinien (Leitlinien
für den Vergleich der Vergütungspraktiken, des geschlechtsspezifischen
Lohngefälles und der gebilligten höheren Höchstwerte für das Verhältnis
gemäß der Richtlinie 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06)) genannten Infor-
mationen in der darin vorgegebenen Form und Umfang zu erheben und
an die EBA weiterzugeben. Die Deutsche Bundesbank ist verpflichtet,
von Instituten unter direkter Aufsicht der EZB - stellvertretend für die
EZB - Informationen zwecks Vergleichs der Vergütungstrends und -
praktiken zu erheben und an die EBA weiterzugeben. Sowohl die Deut-
sche Bundesbank als auch die Bundesanstalt sind ebenfalls verpflichtet,
diese Informationen von übergeordneten Unternehmen einer Instituts-
gruppe, einer Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe, der ein gemäß § 1 Absatz 3c KWG bedeutendes CRR-
Kreditinstitut angehört, zu erheben. Gemäß Art. 75 Absatz 2 der Richtli-
nie 2013/36/EU nutzt die EBA die von den zuständigen Behörden erhal-
tenen Informationen, um dann Vergütungstrends und -praxis in der EU
zu vergleichen. Die Anordnung ist dementsprechend zur Erfüllung der
Aufgaben der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank erforder-
lich.
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Die Anordnung der Anzeigepflicht ist verhältnismäßig. Zweck der An-
ordnung der Datenerhebung ist es, Daten zu den Vergütungstrends und
-praktiken zu erhalten. Diese werden an die EBA weitergeleitet, welche
die Informationen nutzt, um dann Vergütungstrends und -praxis in der
EU gemäß Art. 75 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU zu vergleichen.
Hierdurch wird ein vertiefter Einblick in die Vergütungspraktiken der In-
stitute genommen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob es zu
Fehlentwicklungen kommt, welche negative Auswirkungen auf die Fi-
nanzstabilität haben könnten und durch welche die ordnungsgemäße
Geschäftsführung von Instituten gefährdet sein könnte. Dieser Einblick
gibt die Möglichkeit, Fehlentwicklungen zu identifizieren und diesen
durch zukünftige Gesetzesanpassungen entgegenzuwirken.

Die Anordnung ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel verfüg-
bar ist, um den Zweck zu erfüllen. Die notwendigen Daten liegen der
Aufsicht nicht vor, sodass sie von den Instituten erhoben werden müs-
sen. Eine Anzeige gemäß § 9a AnzV ist nicht geeignet, den Zweck zu er-
füllen, da die Norm noch die Anzeige auf Grundlage der Formulare der
nunmehr nicht mehr geltenden Leitlinien EBA/GL/2014/08 zum Gegen-
stand hat. Die Formulare der EBA wurden grundlegend überarbeitet und
erweitert. Aufgrund dessen hat die Anzeige für den Meldestichtag
31.12.2022 gemäß dieser Anordnung zu erfolgen und nicht gemäß § 9a
Absatz 1 AnzV.

Die Anordnung ist geeignet, da sie die Erreichung des Zwecks bewirkt.

Die Anordnung ist angemessen, da der beabsichtigte Zweck nicht außer
Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs steht. Die Institute, gegenüber
denen die Anordnung gilt, haben bereits in den letzten Jahren jährliche
Anzeigen zu den Vergütungstrends und -praktiken abgegeben. Dement-
sprechend dürften die Strukturen für eine entsprechende Anzeige größ-
tenteils gegeben sein, es hat vor allem eine Anpassung auf die neuen
Formulare zu erfolgen. Die Anzeige ist nur von bedeutenden Instituten
im Sinne des § 1 Absatz 3c KWG abzugeben, die aufgrund ihrer Größe
oder sonstigen (ggf. auch potentiellen) Systemrelevanz grundsätzlich
erhebliche Auswirkungen auf die Finanzstabilität haben könnten, sodass
Informationen über ihre Vergütungspraktiken – als Bestandteil eines
wirksamen Risikomanagements im Sinne des § 25a Absatz 1 Satz 3
Nummer 6 KWG -  von besonderer Bedeutung für die Aufsicht sind. Die
Belastungen, die durch die Auferlegung der Anzeigepflicht entstehen,
sind jedoch als zumutbar zu bewerten im Hinblick auf den Erkenntnis-
gewinn aus den übermittelten Informationen, welcher dazu geeignet ist,
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zu einem stabilen Finanzsektor beizutragen. Die Anordnung der Anzei-
gepflicht gemäß § 24 Absatz 3b KWG ist damit auch als angemessen an-
zusehen.

Ferner sind die Informationen über die Vergütungstrends und -praxis in
den Instituten zum Meldestichtag 31.12.2022 noch nicht bei der Aufsicht
vorhanden. Eine Anzeige gemäß den Anforderungen des § 9a Absatz 1
AnzV ist für das Jahr 2022 nicht vorzunehmen.

3. Gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 6 KWG hat ein CRR-Kreditinstitut der
Aufsichtsbehörde und der Deutschen Bundesbank jährlich die Informa-
tionen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichts-
organs und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich
mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 75 Absatz 3 der Richtli-
nie 2013/36/EU, die für eine aggregierte Veröffentlichung durch die Eu-
ropäische Bankenaufsichtsbehörde erforderlich sind, anzuzeigen.

Die Deutsche Bundesbank führt seit 2010 diese jährlichen Erhebungen
unter den deutschen Instituten durch. Vormals wurden die Institute
durch die Deutsche Bundesbank angeschrieben und zur Anzeige aufge-
fordert. Die der Anzeige zugrundeliegenden Formulare wurden von der
EBA grundlegend überarbeitet und erweitert. Vor diesem Hintergrund
sind dementsprechende Anpassungen hinsichtlich der Anzeigepflichten
gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 6 KWG in Verbindung mit § 9a AnzV ge-
plant.

Der Gesetzgebungsprozess zur Anpassung des KWG und der AnzV wird
voraussichtlich nicht rechtzeitig zu den von der EBA vorgesehenen Mel-
defristen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Jedoch sind die Aufseher
verpflichtet, bis zum 31.10.2023 die in den Leitlinien vorgegebenen In-
formationen zu den Personen mit einer Gesamtvergütung von mindes-
tens 1 Million EUR (Einkommensmillionäre) in aggregierter Form an die
EBA weiterzugeben. Aufgrund dessen fordere ich CRR-Kreditinstitute,
deren Aufsichtsbehörde die Bundesanstalt ist, zur Abgabe der jährlichen
Anzeige zu den Personen mit einer Gesamtvergütung von mindestens 1
Million EUR (Einkommensmillionäre) gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 6
KWG auf. Diese Anordnung erfolgt somit gegenüber den sog. Less Sig-
nificant Institutions (LSIs). In Institutsgruppen im Sinne des § 10a Ab-
satz 1 Satz 1 KWG hat das übergeordnete Unternehmen die Angaben
auf zusammengefasster Basis einzureichen, sofern es sich bei dem über-
geordneten Unternehmen um das EU-Mutterinstitut handelt. CRR-
Kreditinstitute, die nachgeordnetes Unternehmen eines EU-
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Mutterinstituts, einer EU-Finanzholdinggesellschaft oder einer gemisch-
ten EU-Finanzholdinggesellschaft sind, sind von der Anzeige ausge-
nommen. Die Anzeige ist bis zum 31.08.2023 im Extranet der Bundes-
bank hochzuladen.

Anzuzeigen sind die Informationen zu den Einkommensmillionären für
das vorangegangene Geschäftsjahr.

Die Anzeige hat unter Verwendung der Formulare R 04.00.a, R 04.00.b, R
04.00.c zu erfolgen, welche als Anlage im Leseformat angefügt sind. So-
fern ein Institut keinen Einkommensmillionär aufweist, ist es nicht mehr
erforderlich, eine Fehlanzeige gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 AnzV einzu-
reichen.

4. Gemäß § 24 Absatz 3b KWG können die Bundesanstalt und die Deutsche
Bundesbank Instituten oder Arten oder Gruppen von Instituten zusätzli-
che Anzeige- und Meldepflichten auferlegen, insbesondere um vertief-
ten Einblick in die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der In-
stitute, deren Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung
und in die Fähigkeiten der Mitglieder der Organe des Instituts zu erhal-
ten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt und der
Deutschen Bundesbank erforderlich ist. Zusätzliche Anzeige- und Mel-
depflichten nach Satz 1 dürfen nur auferlegt werden, wenn die Anord-
nung für den Zweck, für den die Angaben erforderlich sind, verhältnis-
mäßig ist und die verlangten Angaben nicht schon vorhanden sind.

Die Deutsche Bundesbank führt seit 2010 diese jährlichen Erhebungen
unter den deutschen Instituten durch. Vormals wurden die Institute
durch die Deutsche Bundesbank angeschrieben und zur Anzeige aufge-
fordert. Die der Anzeige zugrundeliegenden Formulare wurden von der
EBA grundlegend überarbeitet und erweitert. Vor diesem Hintergrund
sind dementsprechende Anpassungen hinsichtlich der Anzeigepflichten
gemäß § 24 Absatz 1a Nummer 6 KWG in Verbindung mit § 9a AnzV ge-
plant.

Der Gesetzgebungsprozess zur Anpassung des KWG und der AnzV wird
voraussichtlich nicht rechtzeitig zu den von der EBA vorgesehenen Mel-
defristen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Jedoch sind die Aufseher
verpflichtet, bis zum 31.10.2023 die in den Leitlinien vorgegebenen In-
formationen zu den Personen mit einer Gesamtvergütung von mindes-
tens 1 Million EUR (Einkommensmillionäre) in aggregierter Form an die
EBA weiterzugeben.
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Daher fordere ich

• CRR-Kreditinstitute, die gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2
der Verordnung (EU) Nummer 1024/2013 unter der Aufsicht der
Europäischen Zentralbank stehen (Significant Institutions - SIs),

• übergeordnete Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Fi-
nanzholding-Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe, der ein gemäß § 1 Absatz 3c KWG bedeutendes CRR-
Kreditinstitut angehört, als auch

• Kreditinstitute gemäß § 53 Absatz 1 KWG, die das Einlagenge-
schäft nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 KWG betreiben,

auf, die Informationen über Geschäftsleiter, Mitglieder des Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans und Mitarbeiter mit jeweils einer Gesamtvergütung
von jährlich mindestens 1 Million Euro im Sinne des Artikels 75 Absatz 3
der Richtlinie 2013/36/EU, die für eine aggregierte Veröffentlichung
durch die EBA erforderlich sind, zum Meldestichtag 31.12.2022 anzuzei-
gen. Die Anzeige ist bis zum 31.08.2023 im Extranet der Bundesbank
hochzuladen. In Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder ge-
mischten Finanzholding-Gruppen hat das übergeordnete Unternehmen
die Angaben auf zusammengefasster Basis einzureichen, sofern es sich
bei dem übergeordneten Unternehmen um das EU-Mutterinstitut, die
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder die gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft handelt. CRR-Kreditinstitute, die nach-
geordnetes Unternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-
Finanzholdinggesellschaft sind, sind von der Anzeige ausgenommen.

Anzuzeigen sind Informationen zu den Einkommensmillionären für das
vorangegangene Geschäftsjahr.

Die Anzeige hat unter Verwendung der Formulare R 04.00.a, R 04.00.b, R
04.00.c zu erfolgen, welche als Anlage im Leseformat angefügt sind. So-
fern ein Institut keinen Einkommensmillionär aufweist, ist es nicht mehr
erforderlich, eine Fehlanzeige gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 AnzV einzu-
reichen.

Die Anordnung der Anzeigepflicht erfolgt, um einen vertieften Einblick
in die Entwicklung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Institute
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zu erhalten. Die Datenerhebung ist unter anderem ein Werkzeug, um
sich einen Überblick zu verschaffen, ob es einen Trend zu Fehlentwick-
lungen bei der Vergütungspolitik in Instituten geben könnte, durch wel-
chen die ordnungsgemäße Geschäftsführung von Instituten gefährdet
sein könnte. So ist die Vergütung gerade auch wichtiger Bestandteil ei-
nes wirksamen Risikomanagements im Sinne des § 25a Absatz 1 Satz 3
Nummer 6 KWG.

Gemäß Art. 75 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU haben die zuständi-
gen Behörden Angaben dazu zu erheben, wie viele natürliche Personen
in den einzelnen Instituten eine Vergütung von 1 Million EUR oder mehr
pro Geschäftsjahr - aufgeschlüsselt nach Vergütungsstufen von 1 Million
EUR - beziehen, und erfassen dabei auch deren
Aufgabenbereiche, den betreffenden Geschäftsbereich und die wesentli-
chen Gehaltsbestandteile sowie Bonuszahlungen, langfristige Prämien-
zahlungen und Altersvorsorgebeiträge. Diese Informationen werden an
die EBA weitergeleitet, die sie – aggregiert nach Herkunftsmitgliedstaa-
ten – in einem gemeinsamen Berichtsformat veröffentlicht.

Die Aufsichtsbehörden sind damit verpflichtet, die in den Leitlinien (Leit-
linien zur Datenerfassung im Hinblick auf Personen mit hohem Einkom-
men gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034
(EBA/GL/2022/08)) genannten Informationen in der darin vorgegebenen
Form und dem vorgegebenen Umfang zu erheben und aggregiert an
die EBA weiterzugeben. Die Deutsche Bundesbank ist verpflichtet, von
Instituten unter direkter Aufsicht der EZB - stellvertretend für die EZB -
Informationen zu den Einkommensmillionären zu erheben und an die
EBA weiterzugeben. Sowohl die Deutsche Bundesbank als auch die Bun-
desanstalt sind ebenfalls verpflichtet, diese Informationen von überge-
ordneten Unternehmen einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-
Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-Gruppe, der ein gemäß §
1 Absatz 3c KWG bedeutendes CRR-Kreditinstitut angehört, als auch
von Kreditinstituten gemäß § 53 Absatz 1 KWG, die das Einlagengeschäft
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 KWG betreiben, zu erheben. Die Anord-
nung ist dementsprechend zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundesbank erforderlich.

Die Anordnung der Anzeigepflicht ist verhältnismäßig. Zweck der An-
ordnung der Datenerhebung ist es, Daten zu den Personen mit einer Ge-
samtvergütung von mindestens 1 Million EUR (Einkommensmillionäre)
zu erhalten. Diese werden an die EBA weitergeleitet, die die Informatio-
nen vergleicht und in einem gemeinsamen Berichtsformat veröffentlicht.
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Hierdurch wird ein vertiefter Einblick in die Vergütungspraktiken der In-
stitute genommen, um sich einen Überblick zu verschaffen, dass es zu
keinen Fehlentwicklungen kommt, welche negative Auswirkungen auf
die Finanzmarktstabilität haben könnten. Dieser Einblick gibt die Mög-
lichkeit, Fehlentwicklungen zu identifizieren und diesen durch zukünfti-
ge Gesetzesanpassungen entgegenzuwirken. Die Datenerhebung ist
ebenfalls ein Werkzeug, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob es
einen Trend zu Fehlentwicklungen bei der Vergütungspolitik in Instituten
geben könnte, durch welchen die ordnungsgemäße Geschäftsführung
von Instituten gefährdet sein könnte.

Die Anordnung ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel verfüg-
bar ist, um den Zweck zu erfüllen. Die notwendigen Daten liegen der
Aufsicht nicht vor, sodass sie von den Instituten erhoben werden müs-
sen. Eine Anzeige gemäß § 9a AnzV ist nicht geeignet, den Zweck zu er-
füllen, da die Norm noch die Anzeige auf Grundlage der Formulare der
nunmehr nicht mehr geltenden Leitlinien EBA/GL/2014/07 zum Gegen-
stand hat. Die aktualisierten Formulare der EBA wurden grundlegend
überarbeitet und erweitert. Aufgrund dessen hat die Anzeige für den
Meldestichtag 31.12.2022 gemäß Anordnung zu erfolgen und nicht ge-
mäß § 9a Absatz 2 AnzV.

Die Anordnung ist geeignet, da sie die Erreichung des Zwecks bewirkt.

Die Anordnung ist angemessen, da der beabsichtigte Zweck nicht außer
Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs steht. Die Institute, gegenüber
denen die Anordnung gilt, haben bereits in den letzten Jahren jährliche
Anzeigen zu den Personen mit einer Gesamtvergütung von mindestens
1 Million EUR (Einkommensmillionäre) abgegeben. Dementsprechend
dürften die Strukturen für eine entsprechende Anzeige weitestgehend
gegeben sein; es hat vor allem eine Anpassung auf die neuen Formulare
zu erfolgen. Die Anzeige ist von solchen Instituten abzugeben, die Ge-
schäftsleitern, Mitgliedern des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans oder
Mitarbeitenden eine Gesamtvergütung von mindestens 1 Million EUR
gewähren. Solche Institute, die keine Einkommensmillionäre haben,
müssen keine (Fehl-)Anzeige abgeben. Um den Anforderungen des Arti-
kels 94 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU genüge zu leisten und einen
nationalen Überblick über die Einkommensmillionäre zu erlangen, ist es
erforderlich, sämtliche Institute und sämtliche Institutsgruppen, deren
EU-Mutterinstitut, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft seinen oder ihren Sitz in Deutsch-
land hat, durch die Anzeige zu erfassen. Gerade aus dem Vergleich der
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Vergütungsbestandteile und -entwicklung von Personen mit hoher Ver-
gütung - sowie, ob es sich hierbei um Risikoträger und Risikoträgerin-
nen handelt – ergeben sich wichtige Erkenntnisse, um ggf. Fehlentwick-
lungen vorbeugen zu können. Die angesprochenen Institute, insbeson-
dere die sog. Significant Institutions, können zudem grundsätzlich (er-
hebliche) Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität haben, sodass In-
formationen über ihre Vergütungspraktiken – als Bestandteil eines wirk-
samen Risikomanagements im Sinne des § 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer
6 KWG -  von besonderer Bedeutung für die Aufsicht sind. Im Übrigen
sind diese Anzeigen auch geeignet, Hinweise hinsichtlich einer ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung zu geben. Die Belastungen, die durch
die Auferlegung der Anzeigepflicht entstehen, sind als zumutbar zu be-
werten im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn aus den übermittelten In-
formationen, welcher dazu geeignet ist, zu einem stabilen Finanzsektor
beizutragen.  Die Anordnung der Anzeigepflicht gemäß § 24 Absatz 3b
KWG ist damit auch als angemessen anzusehen.

Ferner sind die Informationen zu den Personen mit einer Gesamtvergü-
tung von mindestens 1 Million EUR (Einkommensmillionäre) in den Insti-
tuten zum Meldestichtag 31.12.2022 noch nicht bei der Aufsicht vor-
handen. Eine Anzeige gemäß den Anforderungen des § 9a Absatz 2
AnzV ist für das Jahr 2022 nicht vorzunehmen.

5. Gemäß § 24 Absatz 3b KWG können die Bundesanstalt und die Deutsche
Bundesbank Instituten oder Arten oder Gruppen von Instituten zusätzli-
che Anzeige- und Meldepflichten auferlegen, insbesondere um vertief-
ten Einblick in die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der In-
stitute, deren Grundsätze einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung
und in die Fähigkeiten der Mitglieder der Organe des Instituts zu erhal-
ten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt und der
Deutschen Bundesbank erforderlich ist. Zusätzliche Anzeige- und Mel-
depflichten nach Satz 1 dürfen nur auferlegt werden, wenn die Anord-
nung für den Zweck, für den die Angaben erforderlich sind, verhältnis-
mäßig ist und die verlangten Angaben nicht schon vorhanden sind.

Durch die CRD V sind neue Datenerhebungspflichten hinzugekommen,
die in den neuen EBA-Leitlinien für den Vergleich der Vergütungsprakti-
ken, des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der gebilligten höhe-
ren Höchstwerte für das Verhältnis gemäß der Richtlinie 2013/36/EU
(EBA/GL/2022/06) aufgenommen wurden. Diese sehen ein zweijähriges
Benchmarking etwaiger Erhöhungen des Höchstwertes für die variable
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Vergütung, sog. Bonus Cap (Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterab-
satz 2 Spiegelstrich 5 der Richtlinie 2013/36/EU), vor. Bislang ist eine
solche alle zwei Jahre vorzunehmende Anzeigepflicht noch nicht im
KWG verankert. Der Gesetzgebungsprozess zur Anpassung des KWG
und der AnzV wird voraussichtlich nicht rechtzeitig zu den von der EBA
vorgesehenen Meldefristen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Jedoch
sind die nationalen Aufseher verpflichtet, bis zum 31.10.2023 die in den
Leitlinien vorgegebenen Informationen zu den gebilligten höheren
Höchstwerten an die EBA weiterzugeben. Gemäß Artikel 94 Absatz 1
Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 der Richtlinie 2013/36/EU le-
gen die zuständigen Behörden diese Informationen der EBA vor, die sie
– aggregiert nach Herkunftsmitgliedstaaten – in einem gemeinsamen
Berichtsformat veröffentlicht.

Daher fordere ich CRR-Kreditinstitute, deren Eigentümer, Anteilseigner,
Mitglieder oder Träger einen Beschluss über die Billigung eines höheren
Höchstwerts für die variable Vergütung gemäß § 25a Absatz 5 Satz 2
und 5 KWG gefasst haben, auf, die Informationen, die für die Zwecke
des Artikels 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 der
Richtlinie 2013/36/EU erforderlich sind, zum Meldestichtag 31.12.2022
auf Einzelinstitutsebene anzuzeigen. Die Anzeige ist bis zum 31.08.2023
per Formular im Extranet der Deutschen Bundesbank hochzuladen. Die
Anzeige hat unter Verwendung des Formulars R 07.00 entsprechend der
Vorgaben zu erfolgen.

Die Anordnung der Anzeigepflicht erfolgt, um einen vertieften Einblick
in die Entwicklung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Instituts
zu erhalten. Die Datenerhebung ist unter anderem ein Werkzeug, um
sich einen Überblick zu verschaffen, ob es einen Trend zu Fehlentwick-
lungen bei der Vergütungspolitik in Instituten geben könnte, durch wel-
chen die ordnungsgemäße Geschäftsführung von Instituten gefährdet
sein könnten. So ist die Vergütung gerade auch wichtiger Bestandteil ei-
nes wirksamen Risikomanagements im Sinne des § 25a Absatz 1 Satz 3
Nummer 6 KWG.

Die Aufsichtsbehörden sind verpflichtet, die in den Leitlinien (Leitlinien
für den Vergleich der Vergütungspraktiken, des geschlechtsspezifischen
Lohngefälles und der gebilligten höheren Höchstwerte für das Verhält-
nis gemäß der Richtlinie 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06)) genannten In-
formationen in der darin vorgegebenen Form und in vorgegebenem
Umfang zu erheben und aggregiert an die EBA weiterzugeben. Die
Deutsche Bundesbank ist verpflichtet, von Instituten unter direkter Auf-
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sicht der EZB – stellvertretend für die EZB – Informationen zu erheben
und an die EBA weiterzugeben. Sowohl die Deutsche Bundesbank als
auch die Bundesanstalt sind ebenfalls verpflichtet, von den übrigen
CRR-Kreditinstituten, die der Aufsicht der Bundesanstalt unterstehen
(LSIs), diese Informationen zu erheben. Die Anordnung ist dementspre-
chend zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt und der Deutschen
Bundesbank erforderlich.

Die Anordnung der Anzeigepflicht ist verhältnismäßig. Zweck der An-
ordnung der Datenerhebung ist es, Daten zu den gebilligten höheren
Höchstwerten zu erhalten. Diese werden an die EBA weitergeleitet, wel-
che die Informationen nutzt, um die Methoden der Institute in der EU
gemäß Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5
der Richtlinie 2013/36/EU zu vergleichen. Hierdurch wird ein vertiefter
Einblick in die Vergütungspraktiken der Institute genommen, um sich
einen Überblick zu verschaffen, dass es zu keinen Fehlentwicklungen
kommt, welche negative Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität ha-
ben könnten. Dieser Einblick gibt die Möglichkeit, Fehlentwicklungen zu
identifizieren und diesen durch zukünftige Gesetzesanpassungen ent-
gegenzuwirken. Die Datenerhebung ist ein Werkzeug, um sich einen
Überblick zu verschaffen, ob es einen Trend zu Fehlentwicklungen bei
der Vergütungspolitik in Instituten geben könnte, durch welchen die
ordnungsgemäße Geschäftsführung von Instituten gefährdet sein könn-
te.

Die Anordnung ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel verfüg-
bar ist, um den Zweck zu erfüllen. Die gesetzlichen Anzeigepflichten des
§ 24 Absatz 1 Nummer 14, 14a und 14b KWG stellen kein milderes Mit-
tel dar, da sie nicht deckungsgleich mit dem von den EBA-Leitlinien vor-
gegebenen Anzeigeverlangen sind und somit nicht geeignet sind, den
Zweck zu erfüllen. Insoweit werden auf die im Folgenden gemachten
Ausführungen zum „Nichtvorhandensein bei der Aufsicht“ verwiesen.

Die Anordnung ist geeignet, da sie die Erreichung des Zwecks bewirkt.

Die Anordnung ist angemessen, da der beabsichtigte Zweck nicht außer
Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs steht. Von der Anordnung sind
nur solche Institute betroffen, die über einen Beschluss über eine Erhö-
hung der variablen Vergütung gemäß § 25a Absatz 5 Satz 5 KWG verfü-
gen. Vergütungspraktiken sind wichtiger Bestandteil eines wirksamen Ri-
sikomanagements im Sinne des § 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 6 KWG,
sodass sie von besonderer Bedeutung für die Aufsicht sind. Die vorlie-
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gende Anzeige ermöglicht insbesondere einen Einblick darin, inwieweit
die Institute von der vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeit Ge-
brauch machen, eine variable Vergütung über die grundsätzliche
Höchstgrenze des § 25a Absatz 5 Satz 2 KWG (von 100 %) hinaus zu
gewähren. Die Belastungen, die durch Auferlegung der Anzeigepflicht
entstehen, sind als zumutbar zu bewerten im Hinblick auf den Erkennt-
nisgewinn aus den übermittelten Informationen, welcher dazu geeignet
ist, Fehlentwicklungen bei der Vergütungspolitik in Instituten zu erken-
nen, durch welche die ordnungsgemäße Geschäftsführung von Institu-
ten gefährdet sein könnte und zu einem stabilen Finanzsektor beizutra-
gen. Die Anordnung der Anzeigepflicht gemäß § 24 Absatz 3b KWG ist
damit auch als angemessen anzusehen.

Ferner sind die Informationen über die Daten zu den gebilligten höhe-
ren Höchstwerten, die für die Zwecke des Artikels 94 Absatz 1 Buchsta-
be g Unterabsatz 2 Spiegelstrich 5 der Richtlinie 2013/36/EU erforder-
lich sind, in den Instituten zum Meldestichtag 31.12.2022 noch nicht bei
der Aufsicht vorhanden. Die Anzeigepflichten des § 24 Absatz 1 Num-
mer 14, 14a und 14b KWG sind insoweit nicht deckungsgleich mit dem
von den EBA-Leitlinien vorgegebenen Anzeigeverlangen. Gemäß § 24
Absatz 1 Nummer 14, 14a und 14b KWG hat ein Institut der Aufsichts-
behörde und der Deutschen Bundesbank unverzüglich den Vorschlag
zur Beschlussfassung gemäß § 25a Absatz 5 Satz 6 KWG, den Beschluss
über die Billigung einer höheren variablen Vergütung nach § 25a Absatz
5 Satz 5 KWG (einschließlich der Angabe aller gebilligten, über das Ver-
hältnis gemäß § 25a Absatz 5 Satz 2 KWG hinausgehenden Höchstwer-
te) sowie den Beschluss über die Änderung eines Beschlusses über die
Billigung einer höheren variablen Vergütung nach § 25a Absatz 5 Satz 5
KWG (einschließlich der Angabe aller gebilligten, über das Verhältnis
gemäß § 25a Absatz 5 Satz 2 KWG hinausgehenden Höchstwerte) anzu-
zeigen. Demgegenüber sehen die EBA Leitlinien die Einholung darüber-
hinausgehender Informationen vor, die nicht von § 24 Absatz 1 Nummer
14, 14a und 14b KWG erfasst sind. So sind auch die Anzahl der Risiko-
träger und Risikoträgerinnen im Institut sowie die Anzahl der Mitarbei-
tenden anzuzeigen, die für das vergangene Geschäftsjahr eine variable
Vergütung von über 100% erhalten haben. Auch ist davon auszugehen,
dass sich die Daten zu den Risikoträgern und Risikoträgerinnen, die po-
tenziell von dem höheren Höchstwert profitieren, im Zeitverlauf auf-
grund von Personalzugängen und -abgängen ändern, sodass eine ur-
sprünglich gemeldete Anzahl nicht mehr aktuell sein dürfte und dem-
entsprechend diese Daten der Aufsicht nicht vorliegen.
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II. Gemäß § 1 Absatz 4 Satz 1 AnzV ist auf Verlangen der Bundesan-
stalt oder der Deutschen Bundesbank für Anzeigen und Unterlagen ein
elektronischer Einreichungsweg zu nutzen. Nähere Bestimmungen zum je-
weiligen elektronischen Einreichungsweg treffen die Bundesanstalt und die
Deutsche Bundesbank auf ihrer jeweiligen Internetseite.

Ab dem Meldestichtag 31.12.2022 sind sämtliche unter I. genannten Anzei-
gen verpflichtend von allen jeweils meldepflichtigen Instituten oder melde-
pflichtigen übergeordneten Unternehmen im XBRL-Format (Extensible Busi-
ness Reporting Language) abzugeben.

Es sind die in der Taxonomie 3.2 enthaltenen Formulare zum Modul „REM“
zu verwenden. Informationen zur aktuell anzuwendenden EBA-Taxonomie
3.2 finden sich unter folgendem Link:
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-
finrep/-/xbrl-taxonomie-3-2-760110

III. Aufgrund der unter I. Ziffern 1 - 4 angeordneten Anzeigen findet
§ 9a Absatz 1 und 2 AnzV für den Meldestichtag 31.12.2022 keine Anwen-
dung.  Die in der derzeitigen Version der AnzV (zuletzt geändert m. W. v. 29.
November 2022) enthaltenen Formulare sind dementsprechend für die An-
zeigen ab dem Stichtag 31.12.2022 nicht zu verwenden. Für die unter I. Zif-
fern 3 – 4 angeordneten Anzeigen ist die Abgabe von etwaigen Fehlanzei-
gen gemäß § 9a Absatz 2 Satz 2 AnzV für den Meldestichtag 31.12.2022
nicht erforderlich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in
Bonn oder Frankfurt am Main erhoben werden.

Raimund Röseler
Exekutivdirektor Bankenaufsicht


